
deSede 

Thönv 
M O l  SS i - (. 1 N 

AZ - FL-9494 Schaan 

Donnerstag 
1. Dezember 1977 
Erscheint 
Dianstag/Mittwoch 
Donnerstag/Samstag 

Jeden Donnerstag 
in allen 
Haushaltungen 

Redaktion: Telefon (075) 2 42 42 / 43 Mit den amtlichen Publikationen 110. Jahrgang - Nr. 181 

Schaffung neuer Richterstellen: 

Oer Landtag stützte die Vorschläge des Obergerichtes als Aufsichtsorgan 
Der Landtag genehmigte in seiner 
letzten Sitzung einstimmig die 
Schaffung von zwei neuen Landrich
terstellen. Einhellig gab er auch 
seine Zustimmung zu einem Antrag, 
nötigenfalls zur UeberbrUckung der 
heutigen Rückstände beim Landge
richt vorübergehend auch auslän-

Fürstliche Weine: 

Hofkellerei 
Volksblatt-Serie 
über Wiersdorf 
Vor mehr als 20 Jahren, ge
nau 1956, hat die Domä
nenverwaltung in Vaduz mit 
dem Import und Vertrieb von 
Weissweineri aus der Fürst 
Liechtensteinischen Hofkel
lerei in WiTfifsflorf . (Nieder
österreich) begonnen. Die 
Weine .sind to der Zwischen
zeit populär und beliebt ge
worden : i n .  . Ufohtehsteln 
selbst und 1h verschiedenen 
anderen Ländern Europas 
und in Uebersee, wohin e s  

regelmässig Exporte d e s  
«Fürstlichen Weins» gibt. Ob
wohl die meisten von uns 
schon von de r  einen oder an
deren Sorte des  Fürstlichen 
Weissen aus  Wilfersdorf ge
trunken haben, ist über seine 
Herkunft- und Anbauart hier 
in Liechtenstein eigentlich 
recht wenig bekannt. Diese 
Informalionslücke will nun 
eine neue Volksblatt-Serie 
über die Fürst Liechtenstei
nische Hofkellerei schliessen 
helfen. Die achtteilige Reihe 
wurde vom Vaduzer Wein-
bsufachmann Bernhard Os-
pelt (unser Bild) verfasst. Sie 
beginnt auf Seite 3 der heu
tigen Ausgabe. 

dische Richter anzustellen. Wie die 
Regierung, so folgte damit auch der 
Landtag den diesbezüglichen Vor
schlägen des Obergerichtes. Denn 
das Obergericht (und nicht Re
gierung und Landtag) ist im Rahmen 
der gerichtlichen Selbstverwaltung 
die von Verfassung und Gesetz 
berufene Instanz für die Beurteilung 
des Richterbedarfes beim Land
gericht. 

Aufgrund des Gerichtsorganisa
tionsgesetzes hat das Obergericht 
jährlich einen Bericht über die ge
samte Justizpflege des Landes an 
die Regierung z u  H ä n d e n  des 
Landtages einzureichen. Regie
rungschef Dr. Walter Kieber gab 
nun diesen Bericht in der Land
tagssitzung vom 24. November an 
das Parlament weiter. Wir veröf
fentlichen nachstehend Auszüge 
daraus: 

Gerichtsorgafiisation 
und Aufsichtsrecht 
Das liechtensteinische Gerichtswe
sen und die Aufsicht über die Ge
richte sind streng nach dem Grund
satz der Gewaltentrennung («Die 
Gerichte sind innerhalb der gesetzli
chen Grenzen ihrer Wirksamkeit 
und im gerichtlichen Verfahren un
abhängig von aller Einwirkung 
durch die Regierung.») organisiert. 
Die Bestellung der Landrichter so
wie der Richterkollegien am Ober
gericht und am Obersten Gerichts
hof erfolgt durch das Zusammen
wirken der Träger der Staatsgewalt, 
nämlich durch den Landesfürsten 
und das Volk, letzteres repräsentiert 
durch den Landtag. 

Gerichtliche 
Selbstverwaltung 
Im Sinne einer gerichtlichen Selbst
verwaltung ist das Aufsichts- und 
Disziplinarrecht bezüglich der 
Richter in die Hände von richterli
chen Organen gelegt. Aufgrund der 
Verfassung führt das Obergericht 

die Oberaufsicht über die Justizpfle
ge und hat gemäss Gerichtsorgani
sationsgesetzes die Geschäftsfüh
rung der ihm unterstehenden Ge
richte (Landgericht, Schöffengericht, 
Kriminalgericht, Jugendgericht) zu 
überwachen, die Gerichte und ge
richtlichen Organe zur Erfüllung 
ihrer Pflichten • anzuhalten und 
wahrgenommene Gebrechen jeder 
Art abzustellen. 

Rückstandsberichte 
der Regierung 
Die Verfassung sieht in der Ueber-
wachung des gesetzmässigen und 
ununterbrochenen Geschäftsganges 
des Landgerichtes für die Regierung 
nur die Anzeige wahrgenommener 
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Der Adventskranz: 

Vorbote des Festes 
A. P. Goop über ein neueres Brauchtum im Lande 
Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung, handelt e s  sich beim Ad
ventskranz, der heute, Jeweils einen Monat vor Weihnachten In mehr oder 
weniger allen liechtensteinischen Häusern zu finden Ist, keineswegs um 
einen alten Brauch. Adulf Peter Goop hat in einem weiteren Beitrag zum 
Brauchtum in Liechtenstein nachgewiesen, dass der Adventskranz eigent
lich erst nach dem zweiten Weltkrieg bei uns richtig heimisch wurde. 
{Bericht Seite 21 der heutigen Ausgabe.) Unsere Aufnahme zeigt einen 
improvisierten «Verkaufsstand» für Adventskränze, wie er Jedes Jahr von 
den Pfadfinderinnen auch In Vaduz organisiert wird. 

Wichtige Termin-Entscheidung: 

Wahlen am 2. Februar 1978 
Möglichkeiten zur Stimmabgabe schon an den zwei Vorabenden 
Dieser Termin wird viele Mitbürger 
im ganzen Lande besonders interes
sieren: die Landtagswahlen 1978 fin
den nun definitiv am Donnerstag, 
den 2. Februar 1978 (Feiertag Maria 
Lichtmess) statt. Die diesbezügliche 
Entscheidung wurde von Regie
rungschef Dr. Walter Kieber im 

j Rahmen des monatlichen Pressege
sprächs am Dienstag in Vaduz offi
ziell bekanntgegeben. Die Urnen 
sind aber nicht nur am Wahltag 
(von 10 bis 12 Uhr), sondern, erst
mals auch schon an den beiden Vor
abenden, jeweils von 18 bis 20 Uhr 
geöffnet. 

Mit der Urnenöffnung am 31. Ja
nuar und am 1. Februar, also am 
Dienstag- und Mittwochabend vor 
dem eigentlichen Wahltag, will die 
Regierung irisbesondere jenen 
Stimmbürgern Rechnung tragen, 
denen <Jer Wahltermin an einem 

- Feiertag (Mitten in der Woche also) 

ungelegen kommen könnte. 

Praktische Erwägungen 
Wie (der ressortmässig zuständige) 
Vizeregierungschef Hans Brunhart 
gegenüber den Pressevertretern er
läuterte, waren für diese Termin-
Entscheidung neben den verfas
sungsmässig und gesetzlich vorge
gebenen Einschränkungen auch 
praktische Erwägungen ausschlag
gebend. Nach Verfassung und Ge
setz müssen die Landtagswahlen je
weils im Februar oder März und 
dann zwingend Such an einem 
Sonn- oder Feiertag abgehalten wer
den. Der erste, mögliche Sonntag, 
der als Wahlterrain in Frage ge
kommen wäre, ist gemäss Kalender 
der 5. Februar und damit ausge
rechnet der Fasnachtssonntag. Un
mittelbar davor beginnen die Sport
ferien in den Schulen, die bis und 
mit Sonntag, dem 12. Februar 
dauern. Wenn man davon ausgeht, 

dass dann noch mindestens zehn 
Tage verbleiben sollten, in denen 
die im politischen Wettbewerb ste
henden Parteien ihre Kandidaten 
und ihre Programme vorstellen wol
len, hätte sich mehr oder weniger 
erst der 26. Februar als nächstmög
liches Datum angeboten. 

Festhalten am frühesten Termin 
Mit der Festlegung auf den 2. Fe
bruar wird nun zwar an einem 
Feiertag gewählt. Dafür aber kön
nen sich danach sowohl die Stimm
bürger wie die Parteien und ihre 
Kandidaten unbeschwert den letzten 
Fasnachtstagen und den darauf- ^ 
folgenden Sportferien hingeben. 
Niemand hat im Rahmen des Presse
gesprächs widersprochen, als die 
Meinung geäussert wurde, dass der 
Abschluss des Wahlkampfes mit der 
Wahl am 2. Februar (und damit zum 

- frühestmöglichen Termin) im In
teresse von allen gelegen ist. 

Presse-
Gespräch 
Die Themen vom Dienstag 
Der Termin für die Landtags
wahlen im Februar 1978, die 
beantragte Reduktion der 
Beiträge für die Arbeitslosen
versicherung, die ersten 
Massnahmen zur Verbesse
rung d e s  ärztlichen Notfall
dienstes, das  am Dienstag
morgen von der Regierung 
verabschiedete, neue Ener
giekonzept und die bevorste
hende Schaffung eines 
neuen Maturatyps waren 
Themen des  monatlichen 
Pressegesprächs zwischen 
Vertretern der Regierung und 
der einheimischen Presse, 
welches am Dienstag nach
mittag im Restaurant «Lin
de», Vaduz, stattfand. Im 
Rahmen d e s  Pressegesprä
ches  konnte auch die erfreu
liche Feststellung gemacht 
werden, dass  der amtierende 
Landtag praktisch ohne be
deutende Pendenzen seine 
Akten schliessen kann. Mehr 
darüber in unserer Samstag
ausgabe. 

Gute Tat 
Glückwunschkarten-
Aktion des LRK 
Ermuntert durch den guten 
Verlauf der letztjährigen 

Glückwunschkarten-Aktion 
hat sich das  Liechtenstei
nische Rote Kreuz (Präsiden
tin I. D. die Landesfürstin) 
entschlossen, auch in diesem 
Jahr  eine Kartenaktion in 
Liechtenstein durchzuführen. 
Man örhält in diesem Jahr  im 
Rahmen eines erweiterten 
Verkaufsangebotes Glück
wunschkarten mit sechs  ver
schiedenen Motiven (Format 
A 6, doppelt, für Weihnachts
oder  . Neujahrskarten mit fol
gendem Text: «Frohe Fest
tage und ein glückliches 
Neues Jahr», oder  ohne Text
eindruck auch für andere  
Anlässe verwendbar. Weiters 
sind erhältlich Trauerkarten 
als Kondolenzkarte für 
Todesfälle, Format A 6  ohne 
Texteindruck. Die Karten 
kosten 1.50 Franken pro 
Stück, zuzüglich Porto und 
Verpackung, wobei aus  or
ganisatorischen Gründen nur 
Gendungen von mindestens 6 
Karten verschickt werden. 
Mit dem Kauf von diesen 
LRK-Karten erbringen Sie 
eine gute Tat, denn der  Rein
erlös dieser Aktion fliesst 
dem Rettungsdienst des  
Liechtensteinischen Roten 
Kreuzes zu. 

Schloss Vaduz: 

Neujahrs-
Empfänge 
Wie die Fürstliche Kabinetts
kanzlei mitteilt, finden die 
Neujahrsempfänge 1978 auf 
Schloss Vaduz, am 10. und 
11. Januar  1978, jeweils um 
15.00 Uhr, statt. 

Treffpunkt 
Sternen-Bar 

Triesen 


